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Tagessatzhöhe bei ALG-ll-Empfängern
SIGB 5 40

Eine Senkung des am Monatseinkommen orientiertenTa-
gessatzes kommt bei einer hohen Tagessatzanzahl (hier:
90 Tagessätze deutlich übersteigend) ebenso in Betracht
wie in Fällen, in denen die Einkünfte des Täters am Rande
des Existenzminimums liegen; es bedarf dann einer Er-
messensausübung dahingehend, ob die Tagessatzhöhe
unter 1/30 des gesenkt wird.

OLG Naumburg, Beschl. v. 18.08.201 7 - 2 Rv 96117

St\l 7 '2Ol?

Aus den Gründen: Das AG hat den Angekl. wcgen ftinf Strafta-
ten [u.a. wegen vorsäalichen Fafir€ns ohne Fahrerlaubnis] zur Ge-
samtgeldstrafe von 160 T!i. zu je 15 € verurreilt. Gegen diese Ent-
scheidung richtpt sich die Revision des Angekl., die wirksam auf
den Rechtsfolgenausspruch beschränkr worden isc [...]

Die Feststellungen des AG zur Einkommcnssituation des Angckl.
sind sehr knapp, sie beschränken sich darauf, dass er ALG II erhält.
Feststellungen dazu, ob er außer dem Regelsatz weitere Zuwendun-
gen, erwa ft.ir Miere, erhiilt, fehlen.

Daher kann der Senat nur den Regelsae von 409 € zugrunde
legen. Das ergibt nach S 40 Abs. 2 S. 2 SIGB zunächst im
Ausgangspunkt eine Tägessarzhöhe von l3 €, das Gericht har
indes 15 € festgeseet. Davon abgesehen beuägt die Höhe ei-
nes Tägessarze5 ns1 oin der Regeln l/30 des monatlichen Net-
toeinkommens. Eine Senkung des so ermirtelten Tägessarzes

kommt bei einer hohen TägessarzznzÄ1, die wie hier 90 Ts.

deudich übersreigt, ebenso in Betracht wie in Flillen, in denen
die Einkünfte des Täters am Rande des Exisrenzminimums
liegen (Fischea SIGB, S 40 Rn. 34). Liegen solche Umstände
vor, bedarfes einer Ermessensausübung dahingehend, ob die
Tägessarzhöhe unter l/30 des Monatseinkommens gesenkt
wird. Aus dem Satz ,Die Tägessaehöhe ergibt sich aus den
Einkommenwerhdlmissen des Angekl.n folgt, dass das Gericht
keine dahi ngehenden Überlegungen angestellr har.

Migeteilt von RA Jan-Robert Funch, Braunschweig.
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